
Begriffe im Rahmen der Antragstellung einfach erklärt 
 
Projektzeitraum 
Der Projektzeitraum beginnt frühestens am Tag der Antragstellung und endet mit der geplan-
ten Abwicklung aller projektspezifischen Aktivitäten. Es ist notwendig, eventuelle Vor- und 
Nachbereitungen, die im Rahmen des Projekts abgedeckt werden sollen, mitzudenken. 
 
Maßnahmenpauschale 
Die Maßnahmenpauschale ist der Sammelbegriff über pauschalisierte Festbeträge, die sich 
im Rahmen der Einzelmaßnahmen verorten lassen. Sie wird in 

- Teilnehmendenpauschalen (Pauschalen, die sich auf Einzelpersonen während der 
Veranstaltung beziehen) und/oder  

- Honorarpauschalen (Pauschalen, die sich auf die Unterrichtung einer Honorarkraft be-
ziehen) und/oder  

- Vor- und Nachbereitungspauschalen (die fest an einer Honorarpauschale gebunden 
sind) 

unterschieden. 
 
Für die Anwendung der Pauschalen ist ein separates Merkblatt unter https://www.perspekti-
ven-spremberg.de/foerderung/#fest) eingestellt. Gegenwärtig liegt der Pauschalsatz bei der  

- Teilnehmendenpauschalen (bei 40,00 € pro Tag, pro Person) 
- Honorarpauschale (bei 540,00 € pro Tag, pro Honorarkraft) 
- Vor- und Nachbereitungspauschale (72,00 € pro Stunde) 

 
Drittmittel 
Als Drittmittel werden in der Festbetragsfinanzierung all jene Mittel verstanden, die trägerintern 
(trägerspezifische Eigenmittel) oder –extern (Spenden) in das Projekt eingebunden werden 
sollen. 
 
Handlungsziele 
Handlungsziele sind spezifische Ziele des jeweiligen Förderjahres. Sie sind den Mittlerzielen 
untergeordnet und bilden ein Zielgerüst zur Absicherung des Förderjahres: 

- Demokratieskepsis: wird eine innere Einstellung verstanden, mit demokratischen Pro-
zessen zu „hadern“, jedoch können solche Menschen mit adäquaten Maßnahmen ab-
geholt werden 

- Diversität (Vielfältigkeit): Diese kann durch die Ansprache junger Menschen, Menschen 
mit Beeinträchtigungen, Menschen mit Migrationshintergrund, demokratieskeptische 
Menschen, etc. erreicht werden. 

 
Vorzeitiger Maßnahmebeginn 
Der vorzeitige Maßnahmebeginn soll gestellt werden, wenn bereits zum Zeitpunkt der Antrag-
stellung bekannt ist, dass der Projektträger vor der regulären Bündnissitzung mit der Projek-
tumsetzung beginnt. Hier kann auch die Vorbereitung eine Rolle spielen, wenn Sie wissen, 
dass ein Datum beispielsweise auf der Teilnehmendenliste erscheinen wird, welches darauf 
schließen lässt, dass mit der Maßnahme vor der Bündnisempfehlung begonnen wurde.  
 
Bitte stellen Sie den vorzeitigen Maßnahmebeginn frühestens zum Tag der Einreichung des 
Antrags. 
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